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Anfrage des BezrRsbürgsrmeisters Rerr Kohaupt zum 25.02.2015
Hier MüLLablagerungen am Hengsteysee

Sehr geehrte Damen und Henen,

Die Reinigung der öffentlichen Flächen basiert auf der Grundlage des Gesetzes über die
Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NR i. V. m. der Satzung über
die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreiniqungsgebühren in der Stadt
Hagen (Stroßeroreinigungs- und Gebührensatzung).

Gemäß § 1 Ab5, 1 Straßenreiriigungsgesetz NRW sind die öffentlichen Straßen zu reinigen.
Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen. Wege und Plätze, die dem öffentLichen
Verkehr gewidmet sind. Dazu gehören auch die Gehwege (vgL § 2 Abs. 1 und 2 Nr 1. b)
Straßen- und Wegege5etz NRW). Die Straßenreinigurg und Winterdienet beziehen sich auf
Fahrbahnen und Gehwege.

Die angesprochenen Bereiche sind durch den HEB nicht zu reinigen, da es sich nicht um
Straßen, Plätze oder Gehwege handelt. Von daher wird kein Mitarbeiter unseres l-1uses an
der Sitzung teiLnehmen.

Mit freundlichen GrGßen
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Anfrage de5 BezrksbUrgrmeisters Herr Kohaupt zum 25.02.2015
Hier: Müllablagerungen am Hengsteysee

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Reinigung der öffentUchen Flächen basiert auf der Grundage des Gesetzes über die
Reinigung öffentlicher 5trßen (Straßenreinigungsgesetz NRW) i. V. rn. der Satzung über
die Straßenreinigung und die erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt
Hagen (5traßenreinigung5 und Gebührensatzung).

Gemaß § 1 Abs. 1 Straßenreinigungsgesetz NRW sind die öffentlichen Straßen zu reinigen.
Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und PLätze die dem öffentlichen
Verkehr gewidmet sind. Dazu gehören auch die Gehwege (vgL § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1. b)
Straßen- und Wegege5etz NRW). Die Straßenreinigung und Wfnterdienst beziehen sich auf
Fahrbahnen und Gehwege.

Die angesprochenen Bereiche sind durch den HEB nicht zu reinigen, da es sich nicht um
Straßen, Platze oder Gehwege hande't Von daher wird kein P1itarbeiter unseres Hauses an
der Sitzung teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

i. \'. 0. Liedtke
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